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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.07.1993

Norm

ABGB §1444 A

ABGB §1444 Df

BergG 1975 §190

Rechtssatz

Verzichtserklärungen betre3end Vermögensschäden sind grundsätzlich fähig. Ganz allgemein gilt daher, daß

derjenige, der in unmittelbarer Nähe des Abbaubetriebes eines Bergbauberechtigten ein Gebäude errichtet und auf

Ersatz von künftigen Bergschäden verzichtet, gemäß den berggesetzlichen Bestimmungen für Vermögensschäden

zulässigerweise allein die Schadenstragung übernimmt. Er geht damit auch das Risiko ein, daß der Bergbauberechtigte

im Rahmen der Betriebsbewilligung den Abbau bis an die Grundgrenze heran durchführt. Wurden aber vom

Bergbauberechtigten die Grundstücke zum Zwecke der Verbauung verkauft, kann ein von den Käufern abgegebener

Bergschadensverzicht nur für künftige Schäden aus der bei Vertragsabschluß bereits bestehenden Gefahrenlage und

nicht auch für die durch eine spätere Heranführung des Tagbaubetriebes in die unmittelbare Nähe der verkauften

Baugrundstücke auf diesen eintretenden Schäden gelten, denn eine derartige zerstörerische Einwirkung steht mit dem

vereinbarten bestimmungsgemäßen Verwendungszweck des Kaufobjekts als Baugrundstück in Widerspruch und war

daher nach Treu und Glauben nicht zu erwarten.
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